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Angebote Ambulante Behandlungen in Akutspitälern oder anerkannten Ambulatorien  

Ambulante Zusatzversicherung plus. 
  
  

Mit der Deckungsvariante sanvita und activa plus drei werden bei ambulanten chirurgischen Eingriffen in Akutspitälern oder anerkannten 
Ambulatorien gemäss dieser Liste pauschal 300 Franken an die Versicherten entrichtet. 

Voraussetzungen.  

Die Kostenübernahme erfolgt unter folgenden Voraussetzungen: 

– Die Leistung für ambulante Spitalbehandlungen wird erbracht, wenn der Ein- und Austritt der versicherten Person im Akutspital oder 
einem anerkannten Ambulatorium am selben Tag erfolgen (keine Übernachtung). 

– Pro Kalenderjahr werden die versicherten Leistungen für ambulante Spitalbehandlungen einmal erbracht. 
– Die Leistung für ambulante Spitalbehandlungen wird als Pauschale (Summenversicherung nach Bundesgesetz über den Versicherungs-

vertrag VVG) erbracht. Die versicherte Leistung wird unter der Voraussetzung der Leistungspflicht der obligatorischen Krankenpfle-
geversicherung (KVG) erbracht. Bestehen weitere Zusatzversicherungen bei Dritten, wird die Leistung für ambulante Spitalbehandlun-
gen unabhängig der Leistung dieser weiteren Zusatzversicherungen erbracht. 

Übersicht Leistungen ambulante Behandlungen:  
 

  Leistungen plus eins: Leistungen plus zwei: Leistungen plus drei: 

Ambulante Eingriffe in Akutspitälern oder 
gemäss Artikel 36a Bundesgesetz über die 
Krankenversicherung (KVG) anerkannten 
Ambulatorium 

keine Leistungen keine Leistungen 300 Franken (einmal pro 
Jahr) 

        

 
Die Leistung wird für ambulant durchgeführte chirurgische Eingriffe erbracht - folgende Liste zeigt gängige Behandlungen:  
 

Fachrichtung Behandlung/Eingriff 

Analfistel - Inzision oder Exzision einer Analfistel 
- Sonstige Operationen am Anus 

Augen Grauer Star (Katarakt) 

Chirurgie 

- Eingriffe an Hämorrhoiden 
- Leistenbruchoperation 
- Beschneidung (Zirkumzision) 

Fusschirurgie 

- Plastische Rekonstruktion bei Hallux valgus und Hallux rigidus 
- Plastische Rekonstruktion bei Deformitäten der Zehen 
- Sonstige partielle oder totale Knochenresektionen 

Gefässchirurgie 

- Behandlung oder Entfernung von Krampfadern 
- Sonstige Rekonstruktion von Gefässen 
- Angioplastik 
- Atherekogmie an sonstigem(n) Nicht-Herzkranzgefäss(en) mittels Lithotripsie 

Gynäkologie 
- Eingriffe am Gebärmutterhals 
- Eingriffe an der Gebärmutter 

Hals-Nasen-Ohren (HNO) - Entfernung der Gaumen- oder Rachenmandeln 

Handchirurgie 

- Entlastung am Karpaltunnel 
- Dekompression von Nerven oder Ganglion 
- Arthroskopie des Handgelenks 
- Gelekbiopsie an Hand und Finger 
- Durchtrennung von Gelenkskapsel oder Knorpel an Hand und Finger 
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- Synovektomie an Hand und Finger 
- Exzisionen am Handgelenk (an Gelenken der Hand und Finger, Läsionen an Muskeln, Sehnen 
und Faszie der Hand oder erkranktem Gewebe) 
- Exzision von Bändern von anderen Gelenken der Hand und Finger 
- Chirurgisches Débridement von Wunde, Infektion oder Verbrennung  
- Sonstige Fasziektomie der Hand 

Kardiologie 

- Therapiebezogene Eingriffe am Herz und Herzbeutel (Perikard) 
- Nicht-invasive elektrische Stimulation (NIPS) 
- Angiokardiographie mit Kontrastmittel 
 - Implantation oder Entfernung eines Herzschrittmachers 
- Implantation oder Entfernung von Stents 

Kniearthroskopien 

- Arthroskopie des Knies 
- Sonstige lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenksläsion am Knie 
- Meniskektomie am Knie 
- Sonstige Rekonstruktion am Kniegelenk 

Osteosynthesematerialentfernungen Knochenimplantatentfernung 

Urologie 
- Zertrümmerung von Nieren-, Harn und Blasensteinen 
-  Extrakorporelle Stosswellen Lithotripsie von Niere, Ureter und/oder Blase 

    

 
Leistungsübersicht Zweitmeinung:  
 

  Leistungen plus eins: Leistungen plus zwei: Leistungen plus drei: 

Übernahme der Kosten einer medizinischen 
Zweitmeinung vor einer ambulanten Be-
handlung (insofern der bevorstehende am-
bulante Eingriff von innova auf der Liste der 
anerkannten ambulanten Behandlungen ge-
führt wird). 

keine Leistungen keine Leistungen eingeschlossen 

        

 
Unsere Dienstleistungen für Sie:  Service und Beratung.   

Haben Sie Fragen zu einem geplanten Eingriff oder einer Zweitmeinung? Unser Team von Spezialisten und Spezialistinnen unterstützt Sie 
gerne. Sie erreichen uns telefonisch unter 0 31 838 66 22 oder via Mail auf heilungskosten@innova.ch. 

Vertragsbestimmungen.  

innova übernimmt die Leistungen gemäss den Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) sowie den massgebenden Zusatzbedingun-
gen (ZB) der ambulanten Krankenzusatzversicherungen sanvita plus (eins, zwei und drei), sowie activa plus (eins, zwei, und drei). 


